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Die Gefährdungsbeurteilung ist gemeinsam vom Auftragsverantwortlichen und dem Fremdfirmenverantwortlichen 

durchzuführen. Nachfolgende Angaben, sind dem Formblatt Anerkennung Sicherheitsrichtlinie zu entnehmen. 

 

Auftrag  

(durchzuführende Arbeiten): 

  Nr.   

Einsatzort: 

(Arbeitsbereich, Arbeitsplatz) 

    

Name Auftragsverantwortlicher HS:   Telefon:   

Name Fremdfirmenverantwortlicher:   Telefon:   

Name Aufsichtsführender extern: 

(beim Einsatz vor Ort!) 

  Telefon:   

 

Folgende Genehmigungen sind täglich vor Arbeitsaufnahme durch den Aufsichtsführenden einzuholen: 

 

  Intervall (täglich, einmal, …) Zeit (von / bis) 

☐ Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen     

☐ Heißarbeiten     

☐ Einfahr- / Zutrittserlaubnis in Behälter/Silos     

☐ 

Arbeiten in Höhe (z.B. Dacharbeiten, 

Hubarbeitsbühne, …)  Absturzsicherheit 

notwendig 

    

☐    

☐       

☐       

 

 

Zu dieser Gefährdungsbeurteilung gehören   Blätter mit Gefährdungen und den dazu vereinbarten Schutzmaßnahmen. 

 

 

 

   

Datum, Unterschrift 

Auftragsverantwortlichen HS 

 Datum, Unterschrift 

Fremdfirmenverantwortlichen 
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Auftrag-Nr.     Blatt   von   

 

(Gefährdungen können z. B. entstehen durch kraftbetriebene Arbeitsmittel, bewegte und ggf. automatisch anlaufende 

Maschinen, Staplerverkehr, Krantransporte, Gase, Gefahrstoffe, heiße Oberflächen, Lärm, Heiß-arbeiten, Arbeiten mit 

Absturzgefahr, Gefahren durch herabfallende Gegenstände, ionisierende oder nicht ionisierende Strahlung) 

 

Ermittelte Gefährdung Vereinbarte Schutzmaßnahme 

Nach jeder Gefährdung und dazugehöriger Schutzmaßnahme ist ein Trennstrich zu ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


